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Kollektivvertragsverhandlungen in Zeiten hoher 
Inflation 
Gabriel Felbermayr, Benjamin Bittschi, Josef Baumgartner 

 Österreich weist gegenüber seinen Handelspartnern seit Mitte 2022 eine deutlich höhere Inflation auf; 
die für die Herbstlohnrunde maßgebliche rollierende Inflation liegt bei 9,5%. 

 Gleichzeitig stehen weite Teile der österreichischen Volkswirtschaft in einer Rezession und die meisten 
Indikatoren deuten nicht auf eine schnelle Besserung hin. 

 Die Reallöhne sind in den letzten beiden Jahren gesunken, weil die Lohnsteigerungen hinter der 
Inflation zurückblieben.  

 Zur Abmilderung der Herausforderungen in den Lohnverhandlungen wird ein Umstieg von der 
rollierenden auf die laufende Inflation laut VPI vorgeschlagen, verbunden mit einer Kompensation für 
die Arbeitnehmer:innen in den Folgejahren. 

 Zudem sollten Einmalzahlungen stärker genutzt werden, insbesondere bei Beschäftigten, die ein 
Einkommen über der Höchstbeitragsgrundlage erzielen. 

 Als zusätzliche Orientierungsgröße für die Produktivitätsentwicklung könnte die nominelle sektorale 
Bruttowertschöpfung dienen. 

 

 
Übergang von rollierender zu aktueller Inflation in Lohnformel: 
Ein Beispiel 

 

Durch einen Umstieg von der rollierenden zur laufenden Inflation, verbunden mit 
einer Kompensation für die Beschäftigten, würde die Inflationsspitze der 
rollierenden Inflation gedämpft und langfristig ein höherer Lohnpfad erreicht 
(Q: WIFO-Darstellung. Nominallöhne). 

 

"Ein Umstieg von der rollierenden 
zur laufenden Inflation, verbunden 
mit einer Kompensation für die Be-
schäftigten, sowie eine gezielte 
Nutzung von Einmalzahlungen 
machen es möglich, einerseits die 
reale Lohnentwicklung zu stützen 
und andererseits die Inflations-
spitzen abzumildern. 

 

 

100

105

110

115

120

125

130

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

20
23

 =
 1

00

Bestehendes Modell (mit rollierender 12 Monatsinflation)
Reformvorschlag mit (Über-)Kompensation der Lücke



 614 Kollektivvertragsverhandlungen WIFO  ■  Monatsberichte 9/2023, S. 613-632
 

 

Kollektivvertragsverhandlungen in Zeiten hoher Inflation 
Gabriel Felbermayr, Benjamin Bittschi, Josef Baumgartner 

 
Kollektivvertragsverhandlungen in Zeiten hoher Inflation 
Dieser Beitrag zeigt Lösungswege auf, wie in den Kollektiv-
vertragsverhandlungen mit den aktuellen Herausforderun-
gen umgegangen werden könnte, um einerseits die Real-
löhne zu stützen und andererseits die hohe Inflation zu 
dämpfen. Zunächst wird die Inflationsentwicklung in Öster-
reich mit jener im Euro-Raum verglichen. Anschließend wer-
den die Beziehungen zwischen Löhnen und Preisen an-
hand der internationalen Literatur sowie die institutionellen 
Gegebenheiten für Lohnverhandlungen in Österreich be-
leuchtet. Als Änderungsvorschläge für die Lohnverhandlun-
gen wird zunächst ein Umstieg von der rollierenden auf die 
laufende Inflation diskutiert, verbunden mit einer Kompen-
sation für die Arbeitnehmer:innen. Anschließend wird auf 
die gezielte Nutzung von Einmalzahlungen eingegangen 
und als zusätzliche Orientierungsgröße für die Produktivi-
tätsentwicklung auf die nominelle sektorale Bruttowert-
schöpfung verwiesen. 

 Collective Bargaining in Times of High Inflation 
This article shows ways of dealing with the current chal-
lenges in collective bargaining in order to support real 
wage development on the one hand and to curb high in-
flation on the other. First, inflation developments in Austria 
are compared with those in the euro area. Then the rela-
tionship between income and prices is examined on the 
basis of the international literature as well as the institu-
tional conditions for wage negotiations in Austria. Sugges-
tions for changes in wage negotiations include a switch 
from rolling to current inflation, combined with compensa-
tion for employees, and then the targeted use of one-off 
payments. Finally, the nominal sectoral gross value added 
is referred to as an additional benchmark for productivity 
development. 
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1. Einleitung  

Erstmals seit fast einem halben Jahrhundert 
erlebt die österreichische Volkswirtschaft 
derzeit eine Phase, in der die Inflation den 
einstelligen Bereich zeitweise klar überstie-
gen hat. Neu ist auch, dass Österreich im 
Vergleich zu seinen Handelspartnern seit 
Mitte 2022 eine deutlich höhere Inflation auf-
weist. Zwar entspannt sich die Lage seit dem 
Frühjahr 2023, die für die Herbstlohnrunde 
maßgebliche durchschnittliche Teuerungs-
rate der letzten 12 Monate ("rollierende Infla-
tion") liegt jedoch bei 9,5%1). Gleichzeitig 
befinden sich weite Teile der österreichi-
schen Volkswirtschaft bereits in einer Rezes-
sion und die meisten Indikatoren deuten 
nicht auf eine schnelle Besserung hin (Schi-
man-Vukan & Ederer, 2023). Die Reallöhne 
sind in den letzten beiden Jahren (teilweise 
stark) gesunken, weil die Lohnsteigerungen 
(deutlich) hinter der Inflation zurückblieben. 

 
1)  Die rollierende Inflationsrate wurde dabei als pro-
zentuelle Veränderung der durchschnittlichen VPI-
Indexwerte der letzten 12 Monate ermittelt. Würde 

Es ist eine ökonomische Herausforderung, 
diese Verluste auszugleichen, ohne Arbeits-
plätze zu gefährden bzw. die Inflation weiter 
zu verfestigen. Da die lohnpolitischen Ent-
scheidungen der nächsten Monate für die 
weitere Entwicklung der österreichischen 
Volkswirtschaft von großer Bedeutung sind, 
will dieser Beitrag2) Lösungswege aufzeigen, 
wie mit den Herausforderungen umgegan-
gen werden kann. Die Zielsetzung ist dabei 
die Sicherung von Reallöhnen und Beschäfti-
gung bei Berücksichtigung der hohen Hete-
rogenität zwischen den einzelnen Branchen 
sowie eine möglichst rasche Rückkehr zu 
niedrigen Inflationsraten. Diese Ziele sollen 
zudem unter Beibehaltung der bisherigen 
"Spielregeln", d. h. einer Orientierung an der 
Benya-Formel auf Grundlage des Verbrau-
cherpreisindex (VPI), erreicht werden, da an-
dere Vorschläge wie z. B. ein Umstieg auf 

man den Durchschnitt der letzten 12 Monatsinflations-
raten verwenden, ergäbe sich ein Wert von 9,6%. 
2)  Wir bedanken uns bei Klaus Neusser (IHS) für aus-
führliche Kommentare. 



WIFO  ■  Monatsberichte 9/2023, S. 613-632 Kollektivvertragsverhandlungen 615 
 

den BIP-Deflator oder Öffnungsklauseln für 
Kollektivverträge nach Ansicht der Autoren 
nicht sinnvoll oder nicht umsetzbar wären. 

Die historisch hohe Inflation seit dem Jahr 
2021 ist überall im Euro-Raum die Folge einer 
Doppelkrise: einerseits wirkt die COVID-19-
Pandemie weiter nach, andererseits haben 
die Minderversorgung Europas mit russi-
schem Erdgas ab dem Sommer 2021 und 
der russische Angriffskrieg auf die Ukraine in 
vielen Bereichen empfindliche Preissteige-
rungen verursacht. Die Geldpolitik der EZB 
und anderer Zentralbanken blieb bis Anfang 
des Sommers 2022 äußerst akkommodie-
rend, obwohl die Inflation schon vor Kriegs-
ausbruch angezogen hatte. In einer ersten 
Phase stiegen vor allem die Preise von im-
portierten Vorprodukten und Rohstoffen, al-
len voran von Energie. Neben dem direkten 
Effekt der Energiepreise wurden in der zwei-
ten Phase die höheren Inputpreise auf die 
Verbraucherpreise für andere Güter und 
Dienstleistungen überwälzt. Aufgrund starker 
und/oder relativ preisunelastischer Nach-
frage stiegen in einigen Branchen (Land- 
und Forstwirtschaft, Bau- und Energiewirt-
schaft) auch die Gewinnmargen. Durch ex-
plizite oder implizite Indexierung vieler Preise 
und Gebühren trieben die höheren Import-
preise auch die inländischen Preise in Berei-
chen nach oben, in denen zunächst noch 
keine wesentlich erhöhten Kosten zu ver-
zeichnen waren. 

Hohe Inflationsraten, im Besonderen bei not-
wendigen Gütern (Nahrungsmittel, Wohnen, 
Energie), stellen vor allem einkommens-
schwache Haushalte vor finanzielle Prob-
leme, da die Entwicklung der Löhne und 
Gehälter als wichtigster Einkommensquelle 
erst verzögert auf die Inflationsentwicklung 
reagiert. So lagen den Lohnverhandlungen 
im Herbst 2022 noch relativ moderate Inflati-
onsraten zugrunde, wodurch die Inflation 
von September 2021 bis August 2022 (rollie-
rende Inflation) mit 6,3% deutlich unter den 
laufenden Inflationsraten lag. Die Folge wa-
ren erhebliche Reallohnverluste im Jahr 
2022, welche kurzfristig vor allem durch 
staatliche Transfers (z. B. Klima- und Anti-Teu-
erungsbonus) und auf längere Sicht auch 
durch steuerliche Erleichterungen wie den 
automatischen Ausgleich der kalten Pro-
gression und eine Ausweitung der Indexie-
rung von Sozialleistungen abgemildert wur-
den. 

Der derzeit laufenden Herbstlohnrunde der 
Metallindustrie liegen, wie angeführt, noch-
mals weit höhere Inflationsraten zugrunde. 
Diese persistent höheren Inflationsraten be-
deuten für Österreich ein positives Inflations-

 
3)  Siehe dazu etwa Adam und Weber (2020) und die 
darin angeführte Literatur. 
4)  Strukturelle Probleme, die hohe Inflationsraten in 
Österreich begünstigen, liegen z. B. in der vielfach ver-
schleppten energiepolitischen Wende (kritische Ener-
gieabhängigkeit von Russland, übermäßige umwelt-

differenzial zu den wichtigsten Handelspart-
nern. Somit wird die Inflation, neben der fi-
nanziellen Belastung für die Haushalte, im-
mer mehr zu einem gesamtwirtschaftlichen 
Problem, weil sie die preisliche Wettbewerbs-
fähigkeit der österreichischen Wirtschaft ver-
mindert. Ganz allgemein belasten hohe In-
flationsraten das Wachstum, da Preissignale 
unklarer werden, die Unsicherheit steigt und 
wirtschaftspolitische Gegenmaßnahmen mit 
Nebenwirkungen einhergehen. Daher ist sich 
die wissenschaftliche Literatur einig, dass In-
flationsraten um 2% optimal sind; deutlich 
höhere Raten sind volkswirtschaftlich schäd-
lich und reduzieren den Wohlstand3). 

Grundsätzlich ist für die Einhaltung der Inflati-
onsziele die Geldpolitik und somit die Euro-
päische Zentralbank (EZB) verantwortlich. Al-
lerdings richtet die EZB ihre Politik nach der 
durchschnittlichen Inflationsrate im Euro-
Raum aus; weicht die Inflation auf Länder-
ebene über längere Zeit stark vom Durch-
schnitt ab, so besteht zusätzlich Handlungs-
bedarf für die nationale Fiskal-, Wettbe-
werbs- oder Regulierungspolitik. Anhaltend 
hohe Inflationsraten sind ein Zeichen für Ver-
säumnisse in den genannten Bereichen, 
weshalb dort der Schwerpunkt entsprechen-
der Gegenmaßnahmen liegen sollte. Viele 
Regierungen haben z. B. direkte preisdämp-
fende Maßnahmen ergriffen, insbesondere 
im Energiebereich, wie Senkungen von Steu-
ern auf Energie und Nahrungsmittel, oder 
Preisregeln bzw. Subventionen im Bereich 
des öffentlichen Verkehrs. Solche Maßnah-
men entfalten eine unmittelbare Wirkung 
auf die Inflationsraten. Österreich setzte hin-
gegen vorrangig auf einkommensstützende 
Maßnahmen. Eine direkte Bekämpfung der 
Teuerung erfolgte lediglich durch die Einfüh-
rung der Strompreisbremse sowie durch die 
Absenkung von Energiesteuern auf Strom 
und Gas und ein Aussetzen der von den 
Stromkund:innen zu entrichtenden 
Ökostromförderbeiträge. 

Wenn die Versäumnisse jedoch struktureller 
Natur sind, können Verbesserungen zu lange 
dauern, um für eine unmittelbare Abmilde-
rung der Inflation zu taugen4). Daher rücken 
nun zur Stabilisierung auch Bereiche in den 
Fokus, welchen üblicherweise keine Rolle in 
der Bekämpfung der Inflation zukommt, die 
jedoch Potenzial haben, eine unmittelbare 
Senkung der Inflationsrate herbeizuführen.  

Durch den Schwerpunkt auf einkommens-
stützende Maßnahmen blieben die Inflati-
onsraten in Österreich deutlich höher als in 
Ländern, die auf direkt preissenkende Maß-

schädliche Subventionen, die wiederum Zersiedelung 
befördern usw.), in vielfach ungenutzten Potenzialen 
auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere im Bereich von 
Frauen mit Kinderbetreuungspflichten, sowie in einer 
im internationalen Vergleich unterausgestatteten 
Wettbewerbsbehörde. 
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nahmen gesetzt hatten5). Die hohe Inflation 
erzeugt gemeinsam mit dem wirtschaftli-
chen Abschwung große Herausforderungen, 
nicht zuletzt für die Tarifpartner. Vor diesem 
Hintergrund widmet sich dieser Beitrag ins-
besondere folgenden Fragen: 

 Wie unterscheiden sich die Inflationsra-
ten in Österreich von der Entwicklung im 
Euro-Raum? 

 Inwieweit führen die zu erwartenden ho-
hen nominellen Lohnsteigerungen zu ei-
ner Verfestigung der hohen Inflationsra-
ten?  

 Welche geeigneten Ansatzpunkte zum 
Umgang mit der hohen Teuerung beste-

hen im Rahmen der Lohnverhandlun-
gen?  

Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut: In Kapi-
tel 2 erfolgen konzeptionelle Überlegungen 
zur Inflation sowie ein internationaler Über-
blick zur jüngsten Inflationsentwicklung. Kapi-
tel 3 behandelt die Löhne. Dabei werden so-
wohl die institutionellen Gegebenheiten von 
Lohnverhandlungen in Österreich beschrie-
ben als auch mögliche Überwälzungen der 
Löhne auf die Preise diskutiert. Kapitel 4 stellt 
einige Optionen für eine Anpassung der 
Lohnpolitik in Österreich vor und in Kapitel 5 
werden die angestellten Überlegungen 
noch einmal zusammengefasst. 

2. Inflation: Konzepte, Ursachen, Vergleich mit dem Euro-Raum 

Nach vielen Jahren relativ schwacher Infla-
tion nahm die Steigerungsrate des nationa-
len Verbraucherpreisindex vom Frühjahr 
2021 bis Oktober 2022 stetig zu. Danach ver-
harrte sie bis Februar 2023 auf einem zwei-
stelligen Niveau und nimmt seither vor allem 
wegen der Verbilligung von Mineralölpro-
dukten wieder ab. Bis zum Jahresende 2023 
rechnet das WIFO mit einem Rückgang auf 
5% gegenüber dem Vorjahresmonat, für die 
Jahre 2023 und 2024 mit durchschnittlichen 
Inflationsraten von 7,7% bzw. 4% (Abbil-
dung 1).  

Abbildung 1 illustriert den Verlauf der rollie-
renden Inflation (Durchschnitt der Inflations-
raten der letzten 12 Monate), die traditionell 
den Lohnverhandlungen, aber auch der In-
dexierung von Sozialleistungen oder Pensio-
nen zugrunde liegt. In Zeiten steigender In-
flation bleibt die rollierende Inflation deutlich 
hinter der laufenden Rate zurück. Die Arbeit-
nehmer:innen erleiden dadurch Reallohn-
verluste, während manche Unternehmen 
ihre Gewinne steigern können. Dieser Um-
stand setzt die Politik unter Druck, mit Steuer-
mitteln Ausgleichsmaßnahmen einzuführen, 
die unter Umständen mehr schaden als nut-
zen.  

 

Abbildung 1: Inflationsraten in Österreich (VPI) 

 

Q: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen. Graue Schattierung: Prognose. 

 

Auffällig ist der Unterschied in der Dynamik 
zwischen der VPI-Gesamtinflation und der 

 
5)  Gemäß den Prognosen des WIFO (Schiman-Vukan 
& Ederer, 2023) und der Europäische Kommission 

Kerninflation, also der um volatile (internatio-
nale) Preise für Energie, Nahrungs- und Ge-

(2023) wird Österreich auch 2024 zu den Euro-Ländern 
mit den höchsten Inflationsraten zählen. 
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nussmittel bereinigten Inflationsrate (Abbil-
dung 1). Er macht deutlich, dass ein erhebli-
cher Anteil der Inflation in Österreich zu-
nächst importiert war; erst im Mai 2021 be-
gann auch die Kerninflation, über die 2%-
Marke zu steigen, lag jedoch bis Mai 2023 
durchgehend unter der Gesamtinflation. 
Durch den Rückgang der Energiepreise (Mi-
neralölprodukte) ergibt sich seit Juni 2023 ein 
umgekehrtes Bild, und die Kerninflation liegt 
über der Gesamtinflation. Dies dürfte in den 
nächsten Monaten so bleiben, da die Preis-
dynamik bei (arbeitsintensiven) Dienstleistun-
gen stark von der Lohnentwicklung geprägt 
ist und die Lohnsteigerungen in Österreich – 
nicht zuletzt durch die höhere Teuerung in 

der 2. Jahreshälfte 2022 – ab 2023 kräftiger 
ausfielen als im Euro-Raum. Die Überwälzung 
der importierten Inflation (insbesondere bei 
Energie) und der Arbeitskosten auf die Kerni-
nflation bewirkt eine Verfestigung der Infla-
tion, da die Preise der Komponenten der 
Kerninflation – industrielle Güter und Dienst-
leistungen – seltener angepasst werden und 
damit eine höhere Persistenz aufweisen 
(Baumgartner, 2006; Rumler et al., 2011). In 
Österreich war bzw. ist daher der Anstieg der 
Kerninflation ausgeprägter als in anderen 
Euro-Ländern, wodurch die Gesamtinflation 
(Headline-Inflation) auch in den nächsten 
beiden Jahren höher bleiben dürfte als im 
Durchschnitt des Euro-Raumes. 

 

Abbildung 2: Preisentwicklung des Verbrauchs der Inländer:innen und der Produktion im Inland in Österreich 

  

Q: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen. 

 

Die Tatsache, dass die Inflation in der An-
fangsphase der Teuerungskrise weitgehend 
importiert war, führte zu großen Diskrepan-
zen der jährlichen Veränderungsraten des 
BIP-Deflators und des Verbraucherpreisindex 
(Abbildung 2). Diese beiden Preisindizes be-
ziehen sich auf unterschiedliche Waren-
körbe und beruhen auf unterschiedlichen In-
dexkonzepten. Der VPI gibt den durch-
schnittlichen Preis der von Inländer:innen 
konsumierten Waren und Dienstleistungen 
wieder6). Der BIP-Deflator beschreibt dage-
gen die Preisentwicklung der im Inland her-
gestellten Waren und Dienstleistungen. 
Wenn sich vor allem die Importe relativ zur 
heimischen Produktion stark verteuern, dann 
steigt der VPI schneller als der BIP-Deflator; 
wenn die Importe wieder billiger werden, gilt 
das Gegenteil. Die Veränderung des BIP-
Deflators bestimmt auch den Verteilungs-
spielraum innerhalb einer Volkswirtschaft, 
denn er bezieht sich auf die im Inland erwirt-

 
6)  Der österreichische VPI folgt dem Inländerprinzip, 
der (innerhalb der EU) harmonisierte VPI dem In-
landsprinzip. Daneben basiert der (H)VPI auf dem 
Laspeyres-Indexkonzept (mit konstanten Gewichten 
des Warenkorbes), der BIP-Deflator dagegen auf dem 
Paasche-Indexkonzept (mit variablen Gewichten). 
Der VPI deckt die Ausgaben der privaten Haushalte 

schaftete Bruttowertschöpfung. Die Ver-
braucherpreisinflation hingegen misst die bei 
konstanten Nominallöhnen entstehende 
Minderung der Kaufkraft.  

Abbildung 3 zeigt die Entwicklung des har-
monisierten VPI in Österreich und im Euro-
Raum. Seit Jänner 2010 ist das Preisniveau in 
Österreich um 48% gestiegen, im Euro-Raum 
(einschließlich Österreich) lediglich um 36%. 
Dieser Vergleich ist wichtig, weil innerhalb ei-
ner Währungsunion keine Wechselkursverän-
derungen möglich sind, wie sie bei flexiblen 
Wechselkursen und einer Auseinanderent-
wicklung der Preisniveaus gemäß der Kauf-
kraftparitätentheorie erfolgen würden. 
Wenn die Lohnniveaus sich strikt am jeweili-
gen VPI orientieren würden (gegebenenfalls 
zuzüglich eines gleichen Produktivitäts-
wachstumszuschlags), dann wären die 
Löhne in Österreich seit 2010 um 12,3 Pro-
zentpunkte stärker gestiegen als im Euro-

ab, d. h. den privaten Konsum, wogegen der BIP-De-
flator zusätzlich zum privaten Konsum auch die Preise 
der inländischen Wertschöpfung erfasst. In den BIP-
Deflator gehen somit auch die Preisänderungen des 
öffentlichen Konsums, der Investitionen und der Expor-
te abzüglich der Importe ein.  
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Raum insgesamt7). Würde man statt des VPI 
den BIP-Deflator als Preisreferenz verwenden 
(Abbildung 4), wäre der kumulierte Preisan-
stieg in Österreich um 11,7 Prozentpunkte 
höher ausgefallen als im Euro-Raum. Bei 

flexiblen Wechselkursen entstünde Abwer-
tungsdruck auf die Währung. Höhere Preise 
als im Ausland können zu Nachteilen im in-
ternationalen Wettbewerb führen.  

 

Abbildung 3: Verbraucherpreise (HVPI) in Österreich und im Euro-Raum 

  

Q: Eurostat, Statistik Austria, WIFO-Darstellung. 

  
 

Abbildung 4: Preisentwicklung der inländischen Produktion in Österreich und im Euro-Raum 

  

Q: Eurostat, Statistik Austria, WIFO-Darstellung. 

3. Löhne und Preise 
3.1 Der Zusammenhang zwischen Löhnen 

und Preisen 

Löhne sind ein bedeutender Einflussfaktor 
der Inflationsentwicklung. Einerseits sind sie in 
vielen Branchen ein wichtiger Bestandteil 
der Produktionskosten – steigen die Kosten, 
werden in der Regel auch die Preise ange-
hoben. Andererseits beeinflussen die Löhne 
die Preise auch über die gesamtwirtschaftli-
che Nachfrage. Im Jahr 2021 betrugen die 
konsumwirksamen Nettolöhne und -gehälter 

 
7)  Tatsächlich sind seit 2010 die Arbeitskosten pro 
Stunde in Österreich (+2,89% p. a.) deutlich stärker ge-
stiegen als in den anderen Euro-Ländern (Ø +2,15% 

117,0 Mrd. €, mehr als ein Viertel des BIP. Al-
lerdings ist die Beziehung zwischen Löhnen 
und Preisen keine unmittelbare und kann 
durch verschiedene Faktoren abge-
schwächt oder verstärkt werden (Deutsche 
Bundesbank, 2019). 

Abbildung 5 veranschaulicht den Zusam-
menhang zwischen den Arbeitnehmerent-
gelten und der Preisentwicklung. Höhere Ar-
beitskosten führen zunächst zu steigenden 

p. a.) Ein ähnliches Bild zeigt der Vergleich des EZB-
Wagetrackers für Tariflöhne ("negotiated wages") mit 
dem österreichischen Tariflohnindex.  
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Lohnstückkosten8). Dieser Anstieg wird ge-
dämpft, wenn steigende Löhne die Beschäf-
tigungsnachfrage reduzieren, z. B. durch 
eine Konzentration auf profitablere Pro-
dukte. Bei steigenden Löhnen wird Kapital 
zudem relativ billiger und es entstehen An-
reize zur Automatisierung, wodurch ebenfalls 
die Produktivität steigt. Ebenso ist eine Unter-
scheidung zwischen personal- und kapitalin-
tensiven Branchen wichtig. Bei geringem Ar-
beitseinsatz sind auch Lohnkosten von unter-
geordneter Bedeutung. So liegt die Perso-

nalaufwandsquote in der österreichischen 
Gesamtwirtschaft bei 17% des Umsatzes 
(2021; Übersicht 1), schwankt allerdings zwi-
schen 5% in der Energieversorgung und 41% 
im Bereich Erziehung und Unterricht. Der Um-
satz aller Branchen addiert sich auf ein Viel-
faches der gesamten Wertschöpfung (und 
mithin der Gesamtkosten) im Inland, weil die 
Verwendung von Outputs als Inputs in ande-
ren Sektoren zu Doppelzählungen führt und 
ausländische Vorleistungen eingeschlossen 
sind. 

 

Abbildung 5: Schematische Darstellung zum Zusammenhang von Löhnen und Preisen 

 

Q: Deutsche Bundesbank (2019), WIFO-Darstellung. 

  
  

Übersicht 1: Personalaufwandsquote nach Branchen 
ÖNACE-2008-Abschnitte 

 
Personalaufwand in % 

des Umsatzes 
Personalaufwand in % 

der Bruttowertschöpfung 
Bergbau 21 49 
Herstellung von Waren 18 65 
Energieversorgung 5 43 
Wasserversorgung und Abfallentsorgung 18 51 
Bau 27 74 
Handel 10 62 
Verkehr 23 69 
Beherbergung und Gastronomie 41 63 
Information und Kommunikation 29 64 
Finanz- und Versicherungsleistungen 20 50 
Grundstücks- und Wohnungswesen 10 21 
Freiberufliche und technische Dienstleistungen 29 58 
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 39 65 
Erziehung und Unterricht 41 67 
Gesundheits- und Sozialwesen 31 48 
Kunst, Unterhaltung und Erholung 29 58 
Sonstige Dienstleistungen (ohne Interessenvertretungen 
sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen) 35 56 
   
Insgesamt 17 61 

Q: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturstatistik 2021 (https://www.statistik.at/statistiken/industrie-bau-handel-
und-dienstleistungen/leistungs-und-strukturdaten); WIFO-Berechnungen. Erstellt am 30. 6. 2023.  

 

 
8)  Die Lohnstückkosten ergeben sich durch eine Divi-
sion der Lohnsumme durch die Bruttowertschöpfung. 

Lohnstückkosten Deflator der 
Bruttowertschöpfung

Margen

Produktivität Beschäftigung

Arbeitnehmerentgelte

Konsumdeflator,
HVPI

Steuern Import-
preise

Wettbewerb

Steuern, 
Sozialabgaben

Exportpreise
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Gemessen an der Bruttowertschöpfung in 
den einzelnen Sektoren ist der Personalauf-
wand daher deutlich höher. Im Vergleich 
zum Umsatz sind bei dieser Betrachtung Vor-
produkte aus anderen Sektoren sowie aus 
dem Ausland herausgerechnet. Wäre Öster-
reich eine geschlossene Volkswirtschaft und 
gäbe es keine intersektoralen Verknüpfun-
gen, dann wäre der Personalaufwand in 
Prozent der Bruttowertschöpfung als Anteil 
der Personalkosten an den Gesamtkosten zu 
interpretieren.  

Um zu einem korrekten sektoralen Indikator 
zu gelangen, müsste also um Input-Output-
Verflechtungen und im Ausland erbrachte 
Vorleistungen bereinigt werden; dies würde 
diesen Beitrag sprengen. Die wahre Rele-
vanz des Faktors Arbeit für die sektoralen 
Kosten dürfte allerdings zwischen den Ergeb-
nissen der beiden Berechnungsmethoden 
liegen (Übersicht 1). 

Die Lohnstückkosten beeinflussen wiederum 
den Deflator der Bruttowertschöpfung. Aller-
dings gibt es auch hier mit den Gewinnmar-
gen der Unternehmen einen zwischenge-
schalteten Kanal. Steigende Lohnstückkos-
ten führen dann nicht zu steigenden Preisen, 
wenn die Unternehmen ihre Margen redu-
zieren, um den Anstieg der Arbeitskosten ab-
zufedern. Weil die Margen langfristig und 
systematisch nicht negativ sein können (wol-
len die Unternehmen nicht in die Insolvenz 
schlittern), ist ein Abpuffern des Kosten-
drucks durch verminderte Gewinnauf-
schläge nur temporär möglich. Außerdem 
wird die Weitergabe erhöhter Arbeitskosten 
in die Preise u. a. durch das Wettbewerbs-
umfeld determiniert. In Branchen mit star-
kem Wettbewerb fällt die Nicht-Überwäl-
zung schwerer. 

Weiters erklärt die heimische Erzeugerpreis-
entwicklung nicht vollständig die Entwick-
lung der Verbraucherpreise. Zum einen wird 
diese durch den Staat über Steuern und Ab-
gaben beeinflusst (z. B. über Änderungen 
der Mehrwertsteuer und anderer Verbrauch-
steuern), zum anderen wirken die Import-
preise. Stark steigende heimische Preise ha-
ben dann wenig Einfluss auf die Verbrau-
cherpreise, wenn ein hoher Anteil der inlän-
dischen Produktion exportiert wird und um-
gekehrt ein hoher Anteil des heimischen 
Konsums aus importierten Gütern und Dienst-
leistungen besteht. Der Importanteil am ös-
terreichischen Endverbrauch lag nach Be-
rechnungen der OECD auf Basis von Input-
Output-Tabellen im Jahr 2014 bei etwa 
30%9). In der Zwischenzeit dürfte sich der An-
teil nicht stark verändert haben. Allerdings 
zeigt eine aktuelle Arbeit von Dhyne et al. 
(2023) für Belgien, dass Input-Output-Analy-

 
9)  https://www.oecd.org/investment/Austria-trade-
investment-statistical-country-note.pdf.  
10)  Die Bruttowertschöpfung und das BIP unterschei-
den sich durch die Nettogütersteuern (Gütersteuern 

sen gegenüber Auswertungen von Daten 
auf Unternehmensebene zu einer deutlichen 
Unterschätzung des Importanteils führen. Die 
Autoren schätzen für Belgien einen Anteil 
von 58%. Vermutlich liegt der aktuelle Im-
portanteil im VPI in Österreich unter diesem 
Wert, aber über den von der OECD ausge-
wiesenen 30%. Der Rest auf 100% stammt 
aus heimischer Produktion, deren Preisdyna-
mik sich am Deflator der Bruttowertschöp-
fung bemisst10).  

Schließlich ist zu bemerken, dass es starke 
sektorale Unterschiede gibt. Der (Bran-
chen-)Deflator spielt für die Verbraucher-
preise dann eine geringe Rolle, wenn die je-
weilige Branche stark exportorientiert ist. Um-
gekehrt geht die Preisentwicklung von Unter-
nehmen, welche hauptsächlich den heimi-
schen Markt beliefern, mit einem höheren 
Gewicht in die Verbraucherpreise ein. 

Für den Zusammenhang von Löhnen und 
Preisen müssen auch die Unterschiede zwi-
schen dem VPI und dem BIP-Deflator be-
achtet werden. Wenn die Veränderung des 
Deflators deutlich unter jenem des VPI liegt, 
dann führt ein Ausgleich der Inflation über 
die Lohnverhandlungen zwingend zu einer 
Verschiebung der Kaufkraft von den Unter-
nehmen zu den Arbeitnehmer:innen; gilt das 
Gegenteil, dann führt ein solches Vorgehen 
zu einer Umverteilung zugunsten der Arbeit-
geber:innen. Wenn die Lohnverhandlungen 
sich am Deflator orientieren, wird diese Um-
verteilung vermieden. Allerdings entstehen 
so in Phasen sich verschlechternder Terms-
of-Trade11) vorübergehend Reallohnverluste 
für die Arbeitnehmer:innen, in Phasen sich 
verbessernder Terms-of-Trade hingegen Re-
allohngewinne. Wie die Gesamtinflation und 
die Kerninflation entwickeln sich auch der 
BIP-Deflator und der Verbraucherpreisindex 
langfristig sehr ähnlich, weil die Entwicklung 
der Terms-of-Trade keinen ausgeprägten 
Trends folgt. Allerdings gibt es Perioden, in 
denen Diskrepanzen existieren. 

3.2 Internationale Literatur zum Zusammen-
hang zwischen Löhnen und Preisen 

Hinsichtlich der empirischen Literatur zur 
Überwälzung von Lohnsteigerungen auf 
Preise muss man unterscheiden, welche 
Preise betrachtet werden. Aufgrund der 
oben diskutierten Mechanismen dürfte ge-
rade in kleinen offenen Volkswirtschaften 
wie Österreich der Einfluss der heimischen 
Löhne auf die Verbraucherpreise schwächer 
sein als auf die Produzentenpreise.  

Die aktuelle Literatur (Übersicht 2) kommt 
überwiegend zu dem Schluss, dass Verän-
derungen der Arbeitskosten lediglich in ei-

abzüglich Gütersubventionen). Letztere sind nur im BIP 
enthalten.  
11)  Die Terms-of-Trade verschlechtern sich, wenn die 
Importpreise stärker steigen als die Preise der heimi-
schen Produktion. 

Wie die aktuelle Literatur 
zeigt, werden Verände-
rungen der Arbeitskos-
ten nur begrenzt auf den 
Verbraucherpreisindex 
übertragen. 
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nem geringen Ausmaß auf den Verbrau-
cherpreisindex überwälzt werden12). Insbe-
sondere seit den 1980er-Jahren ist eine Ab-
schwächung der Überwälzung zu beobach-
ten (Peneva & Rudd, 2017), welche sich in 
der Hochphase der Globalisierung ab Mitte 
der 1990er-Jahre nochmals beschleunigt hat 
(Boranova et al., 2021; Deutsche Bundes-
bank, 2019; Heise et al., 2022; Kohlscheen & 
Moessner, 202113); Peneva & Rudd, 2017). 
Mit Blick auf die Gesamtwirtschaft ergeben 
sich am aktuellen Datenrand (bis 2019/20) 
Preisüberwälzungen zwischen 0 und 0,1 in 
den USA, während in Europa die Überwälz-
ung heterogener ist und durchschnittlich 
zwischen 0,2 und 0,3 liegt, mit deutlich höhe-
ren Werten z. B. in Frankreich, Spanien oder 
Italien. Im Einklang mit Kapitel 3.1 zeigt sich 
im Dienstleistungsbereich eine höhere Über-
wälzung als in der Herstellung von Waren. 
Die in Abbildung 5 genannten Einflussfakto-
ren werden auch in der Literatur als Gründe 
einer geringeren Überwälzung angeführt. 
Hierbei spielen insbesondere die Globalisie-
rung, ein verschärfter Wettbewerb, günstige 
Importpreise und Gewinnmargen eine Rolle 
(Boranova et al., 2021; Heise et al., 2022; 
Kohlscheen & Moessner, 2021).  

Eine korrekte ökonometrische Schätzung der 
Überwälzung – des sogenannten "Pass-
Through" – ist sehr heraufordernd und liegt 
für Österreich derzeit nicht vor. Dies liegt da-
ran, dass die korrekte Untersuchungsebene 
jene der Unternehmen und nicht jene der 
Branchen ist, und entsprechende Daten ne-
ben den Löhnen auch Informationen zu al-
len anderen in Abbildung 5 genannten Ein-
flusskanälen bieten müssten, insbesondere 
zu den Margen und zur Produktivität. Für 
eine korrekte Identifizierung des "Pass-
Through" wären zudem exogene Schocks 
auf einen Einflusskanal (z. B. eine Steuerbe-
günstigung für eine Branche) notwendig, 
welche einer vergleichbaren Branche nicht 
zugutekommen. 

Bei der Interpretation der Ergebnisse aus der 
Literatur ist zudem zu beachten, dass es sich 
bei den in Übersicht 2 genannten Elastizitä-
ten um langfristige Werte handelt, d. h. um 
Mittelwerte über die jeweiligen Untersu-
chungszeiträume. Damit sind sie für die der-
zeitige Situation rasch ansteigender Inflati-
onsraten nicht unbedingt aussagekräftig. In 
Österreich dürfte die Überwälzung der 
Löhne auf die Preise am aktuellen Rand (vor 
allem im Jahr 2022) eine untergeordnete 

 
12)  Neben der Literatur zur Überwälzung der Lohnkos-
ten auf die Preise beschäftigt sich ein weiterer Strang 
der Literatur mit der Frage, inwieweit Löhne zur Prog-
nose von Preisentwicklungen geeignet sind. Generell 
wird dabei festgestellt, dass die Löhne kaum zur Vor-
hersage der Gesamtinflationsrate taugen (siehe z. B. 
https://www.frbsf.org/economic-research/ 
publications/economic-letter/2015/november/are-
wages-useful-in-forecasting-price-inflation/).  
13)  Für Österreich weisen Kohlscheen und Moessner 
(2021) eine besonders hohe Importpenetration (ge-
messen als Quotient der Importe in der Herstellung 

Rolle spielen, da die Lohnsetzung hierzu-
lande gestaffelt erfolgt (Abbildung 6) und 
somit im Jahr 2022 für die Gewerkschaften 
nahezu keine Möglichkeit mehr bestand, auf 
die steigenden Preise zu reagieren. Diese 
Entwicklung dürfte sich erst im Jahr 2024 um-
kehren, da dann abnehmenden Inflationsra-
ten hohe (nominelle) Lohnforderungen ge-
genüberstehen. 

3.3 Lohnverhandlungen in Österreich  

Abbildung 5 sieht die Löhne lediglich als Kos-
tenfaktor für die Unternehmen. Die Löhne 
sind aber auch ein entscheidendes Element 
der Kaufkraftsicherung der privaten Haus-
halte. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass die realen Einkommen nicht nur von 
den Reallöhnen, sondern auch von der Be-
schäftigung abhängen. Die Tarifpartner 
müssen daher eine Balance zwischen bei-
den Aspekten finden14). In Zeiten stark 
schwankender Weltmarktpreise ist zusätzlich 
die Diskrepanz zwischen Kaufkraftsicherung 
und Verteilungsspielraum wichtig. Wenn die 
Exportpreise stark steigen, dann ist der Ver-
teilungsspielraum größer als die heimische 
Inflationsrate anzeigt; steigen hingegen die 
Importpreise stark, ist es umgekehrt. 

In Österreich finden Lohnverhandlungen ge-
staffelt über das Jahr statt, und durch über 
800 Kollektivverträge wird ein Abdeckungs-
grad von etwa 98% der Beschäftigten er-
reicht. Änderungen in den Kollektivverträgen 
treten vor allem zu drei Zeitpunkten in Kraft: 
rund 60% mit Jänner, fast 20% im Mai ("Früh-
jahrslohnrunde") und annähernd 10% im No-
vember (Abbildung 6). Die "Herbstlohn-
runde" ist somit für die Kollektivvertragsab-
schlüsse von rund 70% der Beschäftigten re-
levant (Monate November bis Jänner). Die 
Verhandlungen werden arbeitgeberseitig 
durch die Fachverbände der Wirtschafts-
kammer geführt und arbeitnehmerseitig 
durch die Teilgewerkschaften. Die Verhand-
lungen erfolgen unabhängig und die Ver-
handlungsteams erhalten keine Vorgaben 
der Dachorganisationen. Dennoch ist eine 
informelle Lohnkoordination feststellbar: der 
Lohnabschluss der Metaller im November ist 
häufig der Orientierungspunkt für die nach-
folgenden Kollektivvertragsverhandlungen 
anderer Branchen (Bittschi, 2023). 

Wesentliche Verhandlungsgrundlagen sind, 
in Anlehnung an die sogenannte Benya-For-
mel, die Preisentwicklung und die Arbeits-

von Waren und der heimischen Nachfrage) aus, wel-
che in der letzten Dekade nur von Deutschland und 
den Niederlanden übertroffen wurde. Während Öster-
reich somit in den letzten Jahren stark von diesem 
Preisdruck profitiert haben könnte (es werden keine 
länderspezifischen Koeffizienten ausgewiesen), könn-
ten die Verwerfungen der Lieferketten im Zuge der 
COVID-19-Pandemie Österreich besonders getroffen 
haben. 
14)  Ein weiterer wesentlicher Aspekt sind Verhandlun-
gen über Nicht-Entgeltbestandteile wie Arbeitszeiten, 
Urlaubsbestimmungen u. Ä. 

https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2015/november/are-wages-useful-in-forecasting-price-inflation/
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produktivität. Um real konstante Löhne zu 
gewährleisten, wird die Inflation zu Beginn 
der Lohnverhandlungen außer Streit gestellt. 
Dazu wird der Mittelwert der Inflationsraten 
der letzten 12 Monate herangezogen, die 
sogenannte rollierende Inflation (Abbil-
dung 1). In früheren Jahren war auch die In-
flation selbst dahingehend Verhandlungs-
gegenstand, ob die realisierte oder die 
prognostizierte Teuerung maßgeblich sein 
soll. Vorteile der derzeitigen Vorgangsweise 
sind, dass rasch ein Konsens über die Preis-
entwicklung erzielt wird und sichergestellt ist, 
dass die Löhne den Preisen folgen und es 
nicht umgekehrt zu erwartungsbasierten 
Lohn-Preis-Spiralen kommt – im Sinne von 
sich selbst erfüllenden Inflationserwartun-
gen15). Außerdem bremst die Benya-Formel 
bei schnell steigenden Inflationsraten den 
Lohnanstieg. Nachteile dieses Vorgehens 
sind, bei rasch ansteigenden Inflationsraten, 
starke Reallohnverluste, welche erst bei 
nachlassender Inflation wieder ausgegli-
chen werden. Zudem ist bei nachlassender 
Inflation eine lange Überwälzungsphase der 
Löhne auf die Preise und somit ein persisten-

ter Inflationsbeitrag der Löhne zu erwarten, 
da in die rollierende Inflation bis zu 24 Mo-
nate zurückliegende Preisniveaus eingehen. 
Die Lohnsteigerungen werden dann erst in 
einer Phase wirksam, in der die Gründe für 
den Inflationsanstieg schon wieder wegfal-
len. Dabei ist zwischen nachfrage- und an-
gebotsseitigen Dynamiken zu unterscheiden. 
In einer nachfrageseitigen Überhitzung, die 
zu hoher Inflation führt, schafft die Benya-
Formel eine automatische Stabilisierung, weil 
Reallohnverluste in der Überhitzungsphase 
die Konjunktur bremsen und die späteren 
Reallohnzuwächse in der Abkühlung bele-
bend wirken. Handelt es sich bei der Inflation 
aber um ein angebotsseitiges Problem, etwa 
durch hohe Importpreise, dann bewirkt die 
Benya-Formel eine Destabilisierung, weil die 
Löhne erst dann steigen, wenn die hohen 
Importpreise (oder eine geldpolitische Reak-
tion) zu rezessiven Tendenzen führen. Abbil-
dung 1 zeigt die großen Unterschiede zwi-
schen der rollierenden und der laufenden 
Gesamtinflationsrate laut VPI, wenn die Teu-
erungsrate über einen längeren Zeitraum 
vom Inflationsziel von 2% abweicht.  

 

Abbildung 6: Staffelung der Kollektivvertragsverhandlungen 

 

Q: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen. 

 

Als Produktivitätsmaß ist arbeitnehmerseitig 
die mittelfristige gesamtwirtschaftliche Ar-
beitsproduktivität, unter Rücksicht auf bran-
chenspezifische Verteilungsspielräume, die 
Zielgröße. Dieser Ansatz soll im Wettbewerb 
stehenden Sektoren Konkurrenzfähigkeit er-
möglichen, da dort das Produktivitätswachs-
tum zumeist höher und somit eine moderate 
Preisentwicklung möglich ist. Umgekehrt ist 
vorgesehen, dass Sektoren mit geringerer 
Produktivität Preisüberwälzungen vorneh-
men, um Lohnsteigerungen bewältigen zu 

 
15)  D. h. nicht, dass Erwartungen bei der Lohnfindung 
keine Rolle spielen. So haben etwa Erwartungen zur 

können. In Summe sollte sich somit eine 
nichtinflationäre Lohnpolitik ergeben. 

Zusammenfassend liegen die Vorteile der 
Benya-Formel erstens in ihrer Einfachheit und 
zweitens darin, dass sie erwartungsbasierte 
Lohn-Preis-Spiralen verhindert. Weiters hat 
sich die Benya-Formel insofern bewährt, als 
es in Österreich sehr selten zu Arbeitskämp-
fen kommt. Das hat vermutlich auch mit der 
überwiegenden Praxis einjähriger Laufzeiten 
zu tun. Erstrecken sich Kollektivverträge über 

zukünftigen Beschäftigung eine hohe Bedeutung für 
die Verhandlungsstrategie der Tarifpartner. 
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mehrere Jahre und finden Verhandlungen 
seltener statt, sind die beiderseitig wahrge-
nommenen Korrekturbedarfe und damit das 
Konfliktpotenzial höher16). Der Nachteil der 
Benya-Formel liegt erstens darin, dass das 
Produktivitätswachstum nicht gut messbar 
ist. Zweitens führt die rollierende Inflation zu 
einer Phasenverschiebung zwischen Inflati-
ons- und Lohnentwicklung, die bei anziehen-
der Teuerung die Arbeitnehmer:innen und 
bei nachlassender Konjunktur die Arbeitge-
ber:innen belastet. Und drittens überschätzt 
der Verbraucherpreisindex bei sich ver-
schlechternden Terms-of-Trade den Vertei-
lungsspielraum, während er ihn bei einer 
Verbesserung der Terms-of-Trade unter-
schätzt. 

3.4 Schwierige Rahmenbedingungen für 
die Kollektivvertragsverhandlungen 

Die hohe Inflation setzt die bewährten Ver-
handlungsansätze einer harten Probe aus. 
Erstens befinden sich Industrie und Bauwirt-
schaft bereits in einer Rezession (Glocker & 
Scheiblecker, 2023; Baumgartner & 
Kaniovski, 2023b). Die Gesamtwirtschaft 

dürfte nach drei Quartalen der Stagnation 
im II. Quartal 2023 um etwa 0,8% ge-
schrumpft sein (gegenüber dem Vorquartal; 
Schiman-Vukan & Ederer, 2023). Die 
Ergebnisse des WIFO-Konjunkturtests vom 
September 2023 (Hölzl et al., 2023) deuten 
zudem auf eine weitere Eintrübung hin. Die 
Arbeitslosigkeit steigt wieder, wenn auch 
bisher nur leicht. Im II. Quartal 2023 waren 
um etwa 8.000 mehr Personen arbeitslos als 
im II. Quartal des Vorjahres. 

Zweitens führt die in Österreich deutlich hö-
here Inflationsrate als im Euro-Raum dazu, 
dass eine Anwendung der Benya-Formel hö-
here Lohnsteigerungen als im Ausland und 
mithin eine Verschlechterung der preislichen 
Wettbewerbsfähigkeit zur Folge haben 
könnte. Dabei ist allerdings zu berücksichti-
gen, dass die Lohnentwicklung allein noch 
keine Rückschlüsse auf die Wettbewerbsfä-
higkeit zulässt, weil ein rascheres Wachstum 
der Produktivität im Inland ein stärkeres 
Lohnwachstum kompensieren kann. Bei den 
derzeit hohen Inflationsdifferenzialen zwi-
schen Österreich und dem Euro-Raum ist je-
doch kein solcher Ausgleich zu erwarten. 

4. Optionen für Anpassungen in der Lohnpolitik 
4.1 Änderungsvorschlag 1: Übergang von 

der rollierenden zur laufenden Inflation 

Auf der Basis der oben angestellten Überle-
gungen werden drei Anpassungsmöglichkei-
ten in der Lohnfindung zur Diskussion gestellt. 
Diese Anpassungen verfolgen zwei Ziele: 
den Erhalt von Arbeitsplätzen und die Abmil-
derung der Zweitrundeneffekte von Lohn-
steigerungen auf die Inflation. Die Lohnstaf-
felung und die Unabhängigkeit der Ver-
handlungen sollen erhalten bleiben, da we-
der Universallösungen für die Vielzahl an Kol-
lektivverträgen noch Vorgaben von außen 
durchsetzbar oder sinnvoll erscheinen. Den-
noch gibt es sowohl bei der Inflationsmes-
sung als auch im Bereich Produktivität An-
satzpunkte für Verbesserungen, wobei die 
oben beschriebenen Vorteile der Benya-For-
mel bewahrt werden sollen. 

Ein Mechanismus zur schnellen Außerstreit-
stellung der Preisentwicklung ist sinnvoll, um 
das Konfliktpotenzial zu reduzieren. Dies setzt 
realisierte und nicht revisionsanfällige Werte 
voraus. Allerdings nimmt eine institutionali-
sierte Lösung Verhandlungsspielraum und 
kann flexible Lösungen erschweren. So ist die 
beschriebene Persistenz der rollierenden In-
flation derzeit problematisch. Durch eine Ori-

 
16)  Dies wird in den wenigen Fällen von Kollektivverträ-
gen mit zweijährigen Laufzeiten häufig vermieden. So 
beziehen sich solche Abschlüsse (z. B. im Bauwesen) 
für das zweite Jahr auf die Inflation der vergangenen 
12 Monate, wodurch nur die Produktivitätskompo-
nente über 2 Jahre verhandelt wird. Andere mehr-

entierung am letzten realisierten Wert der In-
flationsrate (laut VPI) vor Beginn der Ver-
handlungen, oder eine deutliche Verkür-
zung des Betrachtungszeitraumes, z. B. auf 
die durchschnittliche Inflationsrate der letz-
ten drei statt der letzten 12 Monate, ließen 
sich Preissteigerungen zum Vorteil beider Sei-
ten unmittelbarer erfassen. Für die Herbst-
lohnrunde 2022 wäre so eine Inflation von 
9,3% statt von 6,3% außer Streit gestellt wor-
den. Hingegen würde den diesjährigen Ver-
handlungen eine Inflationsrate von 7,4% an-
stelle von 9,5% zugrunde liegen. Dadurch 
würden bereits im laufenden Jahr und nicht 
erst 2024 deutlichere Reallohnsteigerungen 
realisiert. 

Gegen diese einfache Berechnung kann 
eingewendet werden, dass sie die Überwäl-
zung höherer Löhne auf die Preise außer 
Acht lässt. Allerdings hätten höhere Löhne 
auch die Notwendigkeit für staatliche Unter-
stützungsmaßnahmen reduziert. Ein um 
3 Prozentpunkte stärkeres Lohnwachstum 
von 2022 auf 2023 hätte gemäß WIFO-Prog-
nose die Bruttolöhne und -gehälter insge-
samt um rund 5,4 Mrd. € erhöht. Dies ent-
spricht in etwa den staatlichen Transfers in 
Höhe von 5,7 Mrd. €, welche aufgrund der 
Teuerungs- und Energiekrise beschlossen 

jährige Kollektivverträge beinhalten Nachverhand-
lungsklauseln, sollte die Inflation gewisse Schwellen-
werte überschreiten (zuletzt z. B. in den Bereichen Tou-
rismus- und Freizeitwirtschaft bzw. Gastronomie). 

Bei kürzeren Zeiträumen 
für die Inflationsbetrach-
tung würden Preissteige-

rungen unmittelbarer 
weitergegeben und Re-

allohnverluste vermie-
den. 
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wurden17). Insofern kann man gut argumen-
tieren, dass sich aus der angepassten Lohn-
setzung kaum eine Veränderung der Infla-
tion ergeben hätte. 

Selbst bei Berücksichtigung dynamischer Ef-
fekte durch höhere Lohnabschlüsse seit No-
vember 2022 ergäbe sich immer noch eine 
deutlich niedrigere Inflation als die laufende. 
Legt man die Metallerverhandlungen zu-
grunde und lässt den "Produktivitätszu-
schlag" unverändert (Abschluss 2022: 7,44%, 
rollierende Inflation: 6,3%), so ergibt sich ein 
hypothetischer Abschluss von 10,44% (In-
dexinflation 9,3% zuzüglich Zuschlags von 
1,14 Prozentpunkten). Nimmt man einen 
Pass-Through in Höhe des Mittelwertes aus 
der Literatur von 0,3 an, wäre die erwartete 
Inflation für Oktober 2023 um rund 1 Prozent-
punkt höher ((10,44% – 7,44%) × 0,3) und 
läge somit bei rund 6% statt 5%. 

Für die Beibehaltung der bisherigen Praxis 
der rollierenden Inflation spricht, dass ein 
starker Anstieg der Inflationsrate oft mit einer 

boomenden Wirtschaft einhergeht. Das Sys-
tem der rollierenden Inflation führt in einem 
solchen Fall tendenziell zu einer Konsumglät-
tung, da im Boom noch niedrige Inflationsra-
ten berücksichtigt werden, während bei ei-
nem Konjunkturrückgang noch höhere Ra-
ten in die Lohnverhandlungen eingehen, 
wie dies in Österreich 2024 vermutlich der 
Fall sein dürfte. Aus ordnungspolitischer Sicht 
ist dies allerdings ein schwaches Argument, 
da Stabilisierungspolitik im Wesentlichen 
durch den Staat erfolgen sollte und nicht 
Aufgabe der Sozialpartner ist. 

Die Verwendung der laufenden Verbrau-
cherpreisinflation anstelle der rollierenden In-
flation würde das österreichische Modell nä-
her an das belgische heranführen, ohne 
aber eine unflexible Automatik zu installie-
ren18). Damit nicht transitorische Schocks zu 
permanenten Lohneffekten und mithin 
Zweitrundeneffekten bei den Preisen führen, 
könnte man wie erwähnt auch Dreimonats-
durchschnitte der Inflation heranziehen.  

 

Abbildung 7: Reallohnentwicklung bei Lohnfindung auf Basis der rollierenden bzw. 
der laufenden Inflation am Beispiel des Metaller-Kollektivvertrags 

 

Q: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen. 

 

Abbildung 7 zeigt, welche Reallohnentwick-
lung sich ergeben hätte, wenn an Stelle der 
rollierenden Inflation der jeweilige August-In-
dexwert des VPI die Grundlage der Me-
tallerverhandlungen gebildet hätte. Der Pro-
duktivitätszuschlag laut Benya-Formel wird in 
der Gegenüberstellung konstant gehalten. 
Der hohe Reallohnverlust von 7,5% im Fall 
des rollierenden Modells ergibt sich aus der 
Tatsache, dass im Herbst 2021 eine Lohnstei-
gerung von etwa 3,6% verhandelt wurde, 

 
17)  Für eine Übersicht siehe die Auswertungen des 
Budgetdienstes: https://www.parlament.gv.at/ 
dokument/budgetdienst/anfragebeantwortungen/ 
BD-Einkommensentwicklung-seit-Beginn-der-COVID-
19-Krise.pdf.  

die tatsächliche Inflation ein Jahr später 
(Oktober 2022) aber bei 11% lag. Ebenfalls 
negative Resultate hatte der Abschluss 2020 
erbracht. Im Jahr 2022 wurde eine Lohnerhö-
hung von durchschnittlich etwa 7,4% ausge-
handelt. Die Inflation im Oktober 2023 dürfte 
laut WIFO-Prognose bei rund 5% liegen, so-
dass für das Jahr 2022 ein positiver Wert von 
2,4% resultiert. Über die Jahre 2020, 2021 und 
2022 ergibt sich somit ein kumulierter Real-
lohnverlust von 7,3%. Hätte nicht die rollie-

18)  Für eine internationale Übersicht zu inflationsinde-
xierten Lohnsetzungsprozessen siehe Europäische 
Zentralbank (2008). In Belgien wird der Verbraucher-
preisindex um einzelne Produktkategorien wie Treib-
stoffe, Tabak und Alkohol bereinigt. 
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rende, sondern die laufende Inflation laut 
VPI als Orientierung bei den Lohnverhand-
lungen gedient, wäre der kumulierte Verlust 
lediglich bei 3% gelegen. Dass in Zeiten stei-
gender Inflation auch bei Verwendung der 
laufenden Inflationsrate Reallohnverluste 
entstehen, liegt an der Vergangenheitsbe-
zogenheit der Benya-Formel. Wie Abbil-
dung 7 zeigt, ergeben sich bei Verwendung 
der unterschiedlichen Inflationsmaße kurzfris-
tig große Unterschiede; in der langen Frist ist 
die Reallohnentwicklung aber fast identisch: 
Von 2002 bis 2019 liefert die rollierende Be-
rechnung einen durchschnittlichen Real-
lohnzuwachs von 0,86% p. a., die Variante 
auf Basis der laufenden Inflation von 0,94% 
p. a.  

Politökonomisch ist zu berücksichtigen, dass 
Regeländerungen schwer durchsetzbar sind, 
wenn die Lasten, die durch die Änderungen 
entstehen, ungleich verteilt sind. Eine Ände-
rung des Status quo ("rollierende Inflation") 
würde derzeit klar zu Lasten der Arbeitneh-
mer:innen gehen, da die empfindlichen Re-
allohnverluste aus 2022 nicht ausgeglichen 
würden. Umgekehrt würden gedämpfte 
Lohnsteigerungen im Herbst 2023 für die In-
dustrie und Bauwirtschaft aufgrund der Kon-
junkturschwäche Sinn machen. Ein mögli-
cher Kompromiss wäre daher die Streckung 
des auf den hohen Inflationsraten basieren-
den Anteils der anfallenden Lohnsteigerun-
gen. Allerdings müssten die Arbeitgeber:in-
nen dazu glaubwürdige Signale setzen, den 
zunächst nicht kompensierten Teil der Infla-
tion in den Folgejahren auszugleichen.  

Ein Mechanismus könnte darin bestehen, im 
Herbst 2023 zunächst nicht die volle (rollie-
rende) Inflation in Höhe von 9,5%, sondern 
z. B. nur 7,4% auszugleichen, also die Infla-
tion vom August 2023. Dafür würde bereits in 
der aktuellen Lohnrunde kollektivvertraglich 
vereinbart, für die Abschlüsse in den Jahren 
2024 und 2025 2,6 bzw. 1,3 Prozentpunkte 
(zuzüglich eines etwaigen Zuschlages für die 
Produktivitätszuwächse) zur dann aktuellen 
Inflationsrate hinzuzurechnen. Die Summe 
der Zuschläge für die Abschlüsse der Herbst-
verhandlungen in den Jahren 2024 und 2025 
überträfe dabei den Abschlag gegenüber 
der rollierenden Inflation im Jahr 2023 von 
2,1 Prozentpunkten kumuliert um 1,8 Prozent-
punkte. Selbstverständlich sind auch andere 
numerische Konfigurationen denkbar; das 
gewählte Beispiel soll nur das Prinzip illustrie-
ren. 

Der vorgeschlagene Mechanismus erhält 
die Kaufkraft der Arbeitnehmer:innen, stellt 
einen Übergang von der rollierenden zur 

 
19)  Man beachte, dass diese Vorgangsweise keine 
Abweichung von der bewährten Einjährigkeit der Kol-
lektivvertragsverhandlungen vorsieht, sondern dass zu-
sätzlich zu den indexbasierten Verhandlungen für 2025 

laufenden Inflationsbemessung sicher, und 
gibt den Unternehmen mehr Zeit für die An-
passung an hohe nominelle Lohnsteigerun-
gen19). Zwar reduziert das Modell auf Dauer 
nicht die höheren Lohnabschlüsse im Ver-
gleich zum Euro-Raum, Produktivitätseffekte 
und eine Verbesserung der Terms-of-Trade 
über die Zeit mildern die Nachteile aber ab. 
Das Modell glättet mithin den Lohnanstieg 
über die Zeit, ohne mit langfristigen Real-
lohnverlusten verbunden zu sein20).  

Abbildung 8 illustriert die Wirkung einer sol-
chen Anpassung ausgehend von einem 
Wert der Löhne von 100 im Jahr 2023. In die-
ser Illustration wurden durch die Reform aus-
gelöste zukünftige Produktivitätsveränderun-
gen nicht berücksichtigt, d. h. es wurde im-
plizit angenommen, dass die Produktivitäts-
zuwächse im aktuellen und im Reformmodell 
gleich hoch ausfallen. Wird in der Herbst-
lohnrunde 2023 die rollierende Inflation an-
gesetzt (bestehendes Modell), so steigen die 
Löhne 2024 um voraussichtlich 9,5%. Für die 
erwartete Steigerung in den Folgejahren 
wurden die Monatswerte der WIFO-Infla-
tionsprognose (bis 2024) herangezogen, für 
den Zeitraum 2025/2028 die mittelfristige 
WIFO-Prognose vom Oktober 2023 (Baum-
gartner & Kaniovski, 2023a); für 2029/30 
wurde das EZB-Ziel von 2% angenommen. 
Dabei wurden die Jahreswerte für die Inflati-
onsrate gemäß VPI mittels linearer Extrapola-
tion auf Monatswerte aufgeteilt und so die 
rollierende Inflation und der Augustwert er-
mittelt. Damit ergeben sich kumulierte nomi-
nelle Lohnsteigerungen (jeweils ohne Pro-
duktivitätszuschläge) von 21,4% bis 2027 
bzw. von 29,2% bis 2030 (Abbildung 8, grüne 
Linie). 

Der Reformvorschlag nimmt nicht die rollie-
rende, sondern die laufende Verbraucher-
preisinflation vom August 2023 von 7,4% (der 
letzten Realisierung vor Beginn der Lohnver-
handlungen) als Ausgangspunkt. Eine Anhe-
bung der Löhne um 7,4% würde für das Jahr 
2024 gemäß aktueller WIFO-Inflationsprog-
nose einen Reallohnzuwachs von 3,4% erge-
ben. Allerdings bleibt die Lohnsteigerung um 
2,1 Prozentpunkte unter einer Abgeltung mit 
der rollierenden Inflation. Dieser Fehlbetrag 
wird mit den Abschlüssen 2024 mit 2,6 Pro-
zentpunkten und 2025 mit 1,3 Prozentpunk-
ten so ausgeglichen, dass die Lohnlücke bis 
2030 überkompensiert wird (Indexwert 
129,9%). Der Lohnverzicht im Jahr 2023 wird 
somit mit einer Prämie in den Folgejahren 
abgegolten, sodass die Arbeitnehmer:innen 
langfristig spürbar bessergestellt sind (Abbil-
dung 8, blaue Linie). 

und 2026 Zahlungen erfolgen, die sonst schon 2024 zu-
stünden.  
20)  Die im Frühjahr 2023 zwischen den Koalitionspart-
nern verhandelte (und gescheiterte) Mietpreisbremse 
wäre einer ähnlichen Glättungslogik gefolgt. 
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Abbildung 8: Übergang von der rollierenden zur laufenden Inflation in der Lohnformel: 
Ein Beispiel 

 

Q: WIFO-Darstellung. Nominallöhne. 

 

Alternativ zu einer Kompensation durch Zu-
schläge auf die Lohnsteigerungen wäre 
auch ein Ausgleich durch eine Verkürzung 
der Arbeitszeit denkbar. Diese müsste aber 
auch entsprechend stark ausfallen, damit 
die Stundenlohnverluste 2024 ausgeglichen 
bzw. überkompensiert werden. 

Die Verwendung der laufenden statt der rol-
lierenden Inflation hätte noch andere Vor-
teile. Erstens würden die Reallohneinbußen, 
die während eines Anstieges der Inflation 
entstehen, kleiner. Zweitens sind zahlreiche 
Preise (wie z. B. die Mieten) nicht an die rol-
lierende, sondern an die laufende Inflation 
gebunden. In Phasen hoher Inflation steigen 
die Preise wichtiger Güter und Dienstleistun-
gen somit stärker als die Löhne, was wiede-
rum zu staatlichen Hilfsmaßnahmen nötigt. 

Das vorgeschlagene Modell hat allerdings 
auch Nachteile. Zum einen würden Beschäf-
tigte, die ihren Arbeitsplatz verlieren bzw. in 
einen anderen Kollektivvertrag wechseln, 
nicht die für spätere Zeitpunkte vereinbarten 
Zuzahlungen erhalten. Zum anderen besteht 
natürlich die Gefahr, dass die Zuzahlungen 
eben nicht als Bestandteil des Kollektivver-
trages 2023 (bzw. 2024) gesehen werden, 
sondern von Seiten der Arbeitgeber:innen 
mit als Verhandlungsmasse in die nachfol-
genden Verhandlungen einbezogen wer-
den. 

Schließlich sei noch darauf verwiesen, dass 
auch bei der Inflationsanpassung der Pensi-
onen die rollierende und nicht die laufende 
Inflation verwendet wird. Dieser Umstand hat 
in der Vergangenheit bei Inflationsanstiegen 
dazu geführt, dass der temporäre Verlust der 
Kaufkraft mit Zusatzzahlungen an Niedrig-
pensionsbezieher:innen ausgeglichen wur-
de. In der Folge kam es aber nicht zu einem 

nachträglichen Ausgleich, wenn die rollie-
rende Inflation über die laufende stieg. 
Würde die laufende Inflationsrate bei der 
Pensionsberechnung verwendet, entfiele 
auch diese Problematik einer intertempora-
len Überkompensation der kleinen Pensio-
nen.  

4.2 Änderungsvorschlag 2: 
Einmalzahlungen gezielt nutzen 

In den Kollektivvertragsverhandlungen 2022 
wurden Einmalzahlungen nicht gezielt ge-
nutzt. Der wesentliche Nachteil von Einmal-
zahlungen ist, dass zwar temporär Netto-
lohnsteigerungen erreicht werden, diese 
aber nicht dauerhaft sind und nicht die sozi-
ale Absicherung, die sich an den Bruttoge-
hältern orientiert, verbessern. Insbesondere 
der letzte Punkt kann bei hohen Inflationsra-
ten deutliche Auswirkungen haben und z. B. 
für junge Beschäftigte empfindliche Verluste 
in den Pensionsansprüchen bedeuten. Auch 
für Arbeitskräfte in instabilen Beschäftigungs-
verhältnissen sind spürbare Auswirkungen, 
z. B. auf das Arbeitslosengeld oder das Kran-
kengeld, denkbar. Insofern ist die Skepsis ge-
genüber Einmalzahlungen aus diesen Grün-
den verständlich. 

Andererseits gibt es viele Beschäftigte, de-
ren Verdienst über der Höchstbeitragsgrund-
lage zur Sozialversicherung liegt. In diesen 
Fällen hätte die Gewährung von Einmalzah-
lungen keine Konsequenzen für die soziale 
Absicherung. Laut den Daten des Dachver-
bandes der Sozialversicherung betraf dies im 
Jahr 2022 z. B. nahezu 25% der angestellten 
Männer (rund 52.000 Personen) in der Her-
stellung von Waren und rund 20% der ange-
stellten Männer (rund 200.000 Personen) 
über alle Wirtschaftszweige hinweg. Die In-
anspruchnahme der Einmalzahlungen 
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könnte somit für diese Personengruppen ent-
weder generell mit niedrigeren Bruttolohn-
steigerungen oder aber mit zeitverzögerten 
Lohnerhöhungen (z. B. erst ab Mai 2024) 
kombiniert werden. Dies würde den gesam-
ten Lohnanstieg dämpfen, ohne zu realen 
Einkommenseinbußen oder zu Verlusten in 
der sozialen Absicherung zu führen. 

Denkbar wäre auch, die Einmalzahlungen 
nur steuer-, aber nicht sozialversicherungsfrei 
zu stellen. Dies könnte den Bonus für einen 
deutlich größeren Personenkreis attraktiver 
machen und für viele Beschäftigte einen 
deutlichen Nettolohnvorteil erbringen, ohne 
die soziale Absicherung zu gefährden. In 
Kombination mit zeitlich verzögerten Brutto-
lohnanpassungen ergäbe sich auch hier-
durch eine Lohndämpfung im Jahr 2024, 
ohne die realen Einkommen zu belasten. 

4.3 Änderungsvorschlag 3: Nominelle 
sektorale Bruttowertschöpfung als 
zusätzliche Orientierungsgröße der 
Produktivität 

Um eine bessere Orientierung über vorhan-
dene Verteilungsspielräume zu erhalten, 
könnte die Benya-Formel adaptiert werden, 
sodass auch die Wachstumsrate der nomi-
nellen sektoralen Bruttowertschöpfung je Be-
schäftigten oder je Arbeitsstunde in den 
Lohnverhandlungen berücksichtigt wird.  

Die sektorale Bruttowertschöpfung ist das 
Produkt aus dem sektoralen Deflator und 
der realen sektoralen Wertschöpfung (Pro-
duktionswert abzüglich importierter Vorleis-
tungen). Die reale Wertschöpfung wiederum 
kann man als das Produkt der Arbeitspro-
duktivität und des Arbeitseinsatzes interpre-
tieren. Mithin ist die Veränderung der nomi-
nellen sektoralen Bruttowertschöpfung pro 
Arbeitsstunde näherungsweise gleich der 
Summe der Wachstumsraten des sektoralen 
Deflators und der Arbeitsproduktivität. Dies 
entspricht im Prinzip der Benya-Formel, nur 
würde statt der Verbraucherpreisinflation die 
Veränderungsrate des Wertschöpfungsde-
flators verwendet. Ein Vorteil dieser adaptier-
ten Benya-Formel bestünde darin, dass die 
Verhandler:innen nur die Veränderung der 
sektoralen Bruttowertschöpfung je einge-
setzte Arbeitsstunde kennen müssten, die die 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung quar-
talsweise mit einer Verzögerung von etwa 
drei Monaten zur Verfügung stellt. Dagegen 
wären für die Implementierung der adap-
tierten Formel weder die besonders revisions-
anfälligen sektoralen Deflatoren noch eine 
Schätzung der Produktivität von Nöten, die 
typischerweise von methodischen Proble-
men belastet ist. In Zeiten volatiler Terms-of-
Trade kann das vorgeschlagene Maß freilich 
nur als zusätzlicher Indikator neben der Ver-
braucherpreisinflation in die Lohnfindung 

 
21)  Ende August jeden Jahres sind in der Regel die 
Schätzungen für das II. Quartal verfügbar, sodass eine 

eingehen, damit es nicht zu Reallohnverlus-
ten kommt. 

Abbildung 9 zeigt die jährliche Verände-
rungsrate der nominellen Bruttowertschöp-
fung je Erwerbstätigen für unterschiedliche 
Branchen. Dabei wird jeweils das II. Quartal 
eines Jahres mit dem gleichen Quartal des 
Vorjahres in Beziehung gesetzt21). Die sekt-
orale Variation ist erheblich. So ist z. B. im Be-
reich Bergbau, Energie- und Wasserversor-
gung sowie Abfallentsorgung die nominelle 
Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen vom 
II. Quartal 2022 bis zum II. Quartal 2023 um 
fast 25% gestiegen. Grund ist der enorme 
Energiepreisanstieg. In diesem Sektor dürfte 
die Verteilmasse, die 2022 vornehmlich in 
den Bruttobetriebsüberschuss (Gewinn) ge-
flossen war, somit zugenommen haben. 
Wenn die für die nächsten vier Quartale ver-
handelten Nominallöhne in dieser Branche 
entsprechend steigen, dann bleibt die Ver-
teilung der Bruttowertschöpfung zwischen 
unselbständig Beschäftigten und Arbeitge-
ber:innen konstant. Hohe Wachstumsraten 
finden sich außerdem in der Kredit- und Ver-
sicherungswirtschaft (+35%; durch die Zins-
wende ab Mitte 2022) und im Bauwesen 
(+10%). Die vorliegende sektorale Gliede-
rung laut VGR lässt keinen separaten Aus-
weis der Energiewirtschaft zu; die Zahlen im-
plizieren aber sehr hohe Steigerungsraten in 
dieser Branche. In der Industrie hingegen ist 
die nominelle Bruttowertschöpfung pro Kopf 
nur um 3,3% gewachsen. Dies spricht für eine 
eingeschränkte Verteilmasse. Jede Lohner-
höhung über dieses Ausmaß hinaus würde in 
der Industrie die Verteilung der Wertschöp-
fung zugunsten der Arbeitnehmer:innen ver-
schieben. 

Die Anwendung der Benya-Formel sollte 
nicht kurzfristig durch das hier vorgestellte 
Modell ersetzt werden. Theoretisch zeigt es 
jedoch die richtige Vorgangsweise, wenn 
man die Verteilung der Wertschöpfung kon-
stant halten möchte. Klar ist, dass eine sekt-
orale Umsetzung der Benya-Formel in man-
chen Branchen zu Reallohngewinnen und in 
anderen zu Reallohnverlusten führen würde, 
da die Verbraucherpreisinflation nicht der 
Veränderung der nominellen Bruttowert-
schöpfung pro Kopf entspricht. Dennoch 
empfiehlt sich, das hier vorgeschlagene 
Maß als zusätzliche Orientierungshilfe einzu-
setzen, vor allem, weil es voraussetzungsfrei 
und relativ zeitnah in einer groben Sektor-
gliederung vorliegt. Zur besseren Vorberei-
tung von Kollektivvertragsverhandlungen 
wäre es sinnvoll, wenn Statistik Austria in eine 
raschere Verfügbarkeit der VGR-Daten und 
in eine stärkere sektorale Untergliederung in-
vestiert – wenn möglich angelehnt an die 
Branchenstruktur in den Verhandlungen. Zu-
dem sollten Informationen über das Revisi-
onsausmaß der nominellen und realen 

Berücksichtigung aktueller Daten in der Herbstlohn-
runde möglich wäre. 
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Wertschöpfung sowie der Deflatoren zur Ver-
fügung gestellt werden.  

In der aktuellen Situation könnte gerade die 
Industrie mit hohen Lohnsteigerungen, deren 
Ursache in ganz anderen Sektoren (etwa im 

Energiesektor oder in der Landwirtschaft) 
liegt (Abbildung 9), überfordert sein. Daher 
ist der in Kapitel 4.1 vorgeschlagene Anpas-
sungsmechanismus gerade für die Industrie 
von hoher Relevanz.  

 

Abbildung 9: Nominelle Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen (Beschäftigungsverhältnisse laut VGR) 

 

Q: Statistik Austria, vierteljährliche Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR); WIFO-Berechnungen. 

 

Hinsichtlich der Produktivität stellt sich zudem 
ganz allgemein die Frage nach der Sinnhaf-
tigkeit eines Ansatzes der gesamtwirtschaftli-
chen Produktivität bzw. nach den tatsächli-
chen Auswirkungen der solidarischen Lohn-
politik auf das Preisniveau. Wie der Literatur-
überblick (Übersicht 2) zeigt, finden Überwäl-
zungen wesentlich stärker im auf das Inland 
orientierten Dienstleistungsbereich statt. Inso-

fern kann Lohnzurückhaltung im exportorien-
tierten Sektor keinen Ausgleich für kräftigere 
Überwälzungen in den Dienstleistungen 
schaffen, zumal letztere einen wesentlich 
größeren Anteil an der Gesamtbeschäfti-
gung haben. Zudem würde so ein gewollter 
Strukturwandel verhindert, der Beschäftigte 
dazu anreizt, in Branchen mit hoher Produkti-
vität und folglich hohem Lohnwachstum zu 
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wechseln. Dies ist umso drängender, da der 
Strukturwandel in Richtung der Dienstleistun-
gen das gesamtwirtschaftliche Produktivi-
tätswachstum mindert (Duernecker & 

Sanchez-Martinez, 2023). Daher sollten ge-
rade im Bereich der Dienstleistungen vor-
handene Produktivitätsspielräume für Lohn-
steigerungen genutzt werden. 

 

Übersicht 2: "Pass-Through"-Schätzwerte zur Überwälzung aus der Literatur 
Quelle Methode Land Zeitraum Abhängige 

Variable 
Lohnindikator Sektor Überwälz-

ungs-
grad1) 

Horizont in 
Quartalen 

Anmerkung 

Kohlscheen & 
Moessner (2021)2) 

"Mean Group"-
Schätzung für 
dynamische 
heterogene 
Panels 

21 Indus-
triena-
tionen 

1980/2020 Verbraucher-
preisindex 

Lohnstück-
kosten 

Gesamtwirtschaft 0,124 
 

Signifikant auf 
einem Niveau 
von 1% 

1980/1990 0,276 
 

1990/2000 0,247 
 

2000/2010 0,064 
 

Insignifikant 
2010/2020 –0,002 

 

1980/2020 Kernver-
braucher-
preisindex 

Lohnstück-
kosten 

Gesamtwirtschaft 0,143 
 

Signifikant auf 
einem Niveau 
von 1% 

1980/1990 0,246 
 

1990/2000 0,28 
 

2000/2010 0,036 
 

Insignifikant 
2010/2020 0,024 

 

Heise et al. 
(2022)3) 

Lokale Projek-
tionen nach 
Jorda (2005) 

USA 2003/2016 Produzenten-
preisindex 

Lohnwachs-
tum 

Gesamtwirtschaft 0,118 8 Signifikant auf 
einem Niveau 
von 1% 

2003/2016 Herstellung von 
Waren 

–0,0173 8 Insignifikant 

2003/2016 Dienstleistungen 0,193 8 Signifikant auf 
einem Niveau 
von 1% 

1993/2003 Herstellung von 
Waren 

0,0788 8 

2003/2016 –0,0478 8 Insignifikant 
Peneva & Rudd 
(2017)4) 

VAR (4 Variablen: 
gewichtete 
relative Import-
preisinflation, 
Trendwachstum 
Lohnstückkosten, 
Kernpreisinflation 
Arbeitslosen-
lücke), zeitvari-
ierende Para-
meter, stochast-
ische Volatilität 

USA I. Quartal 
1965 bis 
II. Quartal 
2012 

Kernpreis-
index persön-
licher Kon-
sumaus-
gaben 

Lohnstück-
kostentrend 

Gesamtwirtschaft ~0 12 Werte für 
rezenteste 
Periode (2012) 

I. Quartal 
1982 bis 
II. Quartal 
2012 

Kernpreis-
index persön-
licher Kon-
sumaus-
gaben 

Arbeitskosten-
index der 
Privatwirtschat 

Gesamtwirtschaft 
(ohne öffent-
licher Sektor und 
Selbstständige) 

~0,1 12 Werte für 
rezenteste 
Periode (2012) 

Bobeica et al. 
(2019) 

VAR (3 Variablen: 
Wachstumsraten 
1. der realen 
Wertschöpfung, 
2. der Lohnstück-
kosten und 3. des 
Wertschöp-
fungsdeflators) 

Deutsch-
land, 
Frank-
reich, 
Italien, 
Spanien 

I. Quartal 
1985 bis 
I. Quartal 
2018 

  
DEU: Herstellung 
von Waren 

~0,25 12 
 

  
DEU: Bau  ~0,17 12 

 
  

DEU: Dienstleis-
tungen 

~0,45 12 
 

  
DEU: Gesamt-
wirtschaft 

~0,3 12 
 

  
DEU: Hohe 
Inflation 

~0,35 12 
 

  
DEU: Niedrige 
Inflation 

~0,05 12 
 

  
FRA: Herstellung 
von Waren 

~0,7 12 
 

  
FRA: Bau  ~0,9 12 

 
  

FRA: Dienstleis-
tungen 

~0,7 12 
 

  
FRA: Gesamt-
wirtschaft 

~0,65 12 
 

  
FRA: Hohe 
Inflation 

~0,75 12 
 

  
FRA: Niedrige 
Inflation 

~0,2 12 
 

  
ITA: Herstellung 
von Waren 

~0,05 12 
 

Q: WIFO-Darstellung. BWS . . . Bruttowertschöpfung. – 1) ~ . . . keine Angabe in Tabellenform, abgelesen aus VAR-Grafik. – 2) Österreich, Australien, Bel-
gien, Kanada, Tschechien, Estland, Euro-Raum, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Japan, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Südkorea, 
Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich, USA. – 3) Regressionsergebnisse aus den Regressionen mit der Kontrollvariable Gesamtfaktorproduktivität. – 
4) 2,7 Prozentpunkte Schock (= 1 Standardabweichung) auf das Wachstum der Lohnstückkosten. – 5) Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frank-
reich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich, Bulgarien, Kroatien, 
Tschechien, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Norwegen, Schweiz, Israel.  
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Übersicht 2:/Fortsetzung: Pass-Through-Schätzwerte zur Überwälzung aus der Literatur 
Quelle Methode Land Zeitraum Abhängige 

Variable 
Lohnindikator Sektor Überwäl-

zungs-
grad1) 

Horizont in 
Quartalen 

Anmerkung 

Bobeica et al. 
(2019) 

VAR (3 Variablen: 
Wachstumsraten 
1. der realen 
Wertschöpfung, 
2. der Lohnstück-
kosten und 3. des 
Wertschöp-
fungsdeflators) 

Deutsch-
land, 
Frank-
reich, 
Italien, 
Spanien 

I. Quartal 
1985 bis 
I. Quartal 
2018 

  
ITA: Bau  ~0,25 12 

 
  

ITA: Dienstleis-
tungen 

~0,65 12 
 

  
ITA: Gesamt-
wirtschaft 

~0,5 12 
 

  
ITA: Hohe Inflation ~0,5 12 

 
  

ITA: Niedrige 
Inflation 

~0,2 12 
 

  
SPA: Herstellung 
von Waren 

~0,5 12 
 

  
SPA: Bau  ~0,25 12 

 
  

SPA: Dienstleis-
tungen 

~0,05 12 
 

  
SPA: Gesamt-
wirtschaft 

~0,38 12 
 

  
SPA: Hohe 
Inflation 

~–0,1 12 
 

  SPA: Niedrige 
Inflation 

~0,3 12 
 

Boranova et al. 
(2021) 

(Interacted) 
Panel Vector 
Autoregression 

27 Euro-
päische 
Länder5) 

I. Quartal 
1995 bis 
I. Quartal 
2019 

Kerninflation Um die Trend-
produktivität 
bereinigte 
Löhne 

Gesamtwirtschaft 0,308 12 
 

Nach 2008 Kerninflation Um die Trend-
produktivität 
bereinigte 
Löhne 

Gesamtwirtschaft 0,186 12 
 

Deutsche 
Bundesbank 
(2019) 

Makroökonome-
trisches Modell 
und strukturelles 
VAR mit zeitvariie-
renden Para-
metern 

Deutsch-
land  

2010er-
Jahre 

BWS-Deflator Lohnstück-
kosten 

 
~0,3 4 

 

  
  

~0,4 16 
 

  Stundenlöhne 
 

~0,4 4 
 

  
  

~0,6 16 
 

2010er-
Jahre 

Konsum-
deflator 

Lohnstück-
kosten 

 
~–0,06 4 

 

  
  

~–0,02 16 
 

  Stundenlöhne 
 

0,1 4 
 

  
 

  0,22 16 
 

Q: WIFO-Darstellung. BWS . . . Bruttowertschöpfung. – 1) ~ . . . keine Angabe in Tabellenform, abgelesen aus VAR-Grafik. – 2) Österreich, Australien, Bel-
gien, Kanada, Tschechien, Estland, Euro-Raum, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Japan, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Südkorea, 
Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich, USA. – 3) Regressionsergebnisse aus den Regressionen mit der Kontrollvariable Gesamtfaktorproduktivität. – 
4) 2,7 Prozentpunkte Schock (= 1 Standardabweichung) auf das Wachstum der Lohnstückkosten. – 5) Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frank-
reich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich, Bulgarien, Kroatien, 
Tschechien, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Norwegen, Schweiz, Israel. 

 

Schwieriger zu bewerten sind hingegen ge-
sellschaftlich relevante Bereiche wie Bildung, 
Gesundheit oder Pflege, welche sich häufig 
einer üblichen Produktivitätsmessung entzie-
hen, die aber in Zukunft einen hohen Ar-
beitskräftebedarf aufweisen werden. Lohn-
steigerungen, auch zur Hebung der Lohnni-
veaus, werden notwendig sein, um die fi-

nanzielle Attraktivität dieser Berufe sicherzu-
stellen. Da es sich überwiegend um Beschäf-
tigungsverhältnisse bei öffentlichen Gebiets-
körperschaften handelt, werden Lohnsteige-
rungen vor allem durch den fiskalischen 
Spielraum determiniert, und es ist eine gesell-
schaftliche und politische Debatte über den 
Wert dieser Arbeit notwendig. 

5. Zusammenfassung 

Die Lohnpolitik steht gegenwärtig vor großen 
Herausforderungen. Es gilt, einen Inflations-
schock zu verarbeiten, dessen Ausmaß in 
den letzten Jahrzehnten einmalig ist. Die 
Schwierigkeit ist in Österreich besonders aus-
geprägt, weil hier die Inflationsdynamik seit 
Mitte 2022 höher ist als im Durchschnitt des 
Euro-Raumes und auch in den nächsten 
Jahren höher bleiben dürfte, obgleich das 

WIFO eine Verringerung des Inflationsdiffe-
renzials erwartet.  

Die bisherige Vorgangsweise, den Lohnver-
handlungen der Tarifpartner die rollierende 
Inflation zugrunde zu legen, erreicht ihre 
Grenzen. In der rezenten Phase steigender 
Inflation entstanden Reallohnverluste histori-
schen Ausmaßes, die erst verzögert durch 
hohe Lohnabschlüsse ausgeglichen werden. 
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Diese hohen Abschlüsse treffen allerdings 
auf eine ungünstige Konjunktur. So befinden 
sich die Industrie und die Bauwirtschaft be-
reits jetzt in einer Rezession und stehen mit-
telfristig vor der großen strukturellen Heraus-
forderung der Dekarbonisierung. 

Die Grundsätze der sogenannten Benya-For-
mel, vor allem ihre Einjährigkeit und Vergan-
genheitsbezogenheit, haben sich bewährt 
und sollten beibehalten werden. An die 
Stelle der rollierenden Inflation könnte je-
doch mittelfristig die laufende Inflation als 
Ausgangspunkt der Lohnverhandlungen tre-
ten, damit es nicht erneut zu hohen Real-
lohnverlusten kommen kann, deren Aus-
gleich in möglicherweise wirtschaftlich 
schwierige Zeiten fällt.  

Für einen fließenden Übergang vom beste-
henden in ein neues System könnte der Re-
allohnausgleich nach Branchen differenziert 
und über die Zeit gestreckt werden. Niedri-
gere Abschlüsse im laufenden Jahr würden 
mit Zuschlägen im nächsten Jahr (oder in 
den Folgejahren) kompensiert, sodass am 
Ende der Anpassung dauerhafte Reallohn-
gewinne für die Arbeitnehmer:innen stün-
den. Die Unternehmen (insbesondere in der 
Industrie) würden so wertvolle Anpassungs-

zeit gewinnen, und der aus höheren Löhnen 
resultierende Preisdruck würde teilweise in 
Jahre mit deutlich niedrigeren Inflationsraten 
geschoben. Weiters sollten – flankierend – In-
formationen über die Entwicklung der nomi-
nellen Bruttowertschöpfung der Sektoren in 
die Lohnverhandlungen einbezogen wer-
den, um die Veränderung des Verteilungs-
spielraumes zu ermitteln. 

Die Bundesregierung ist aufgefordert, die 
Lohnpolitik der Tarifpartner zu unterstützen. 
Immerhin würde eine Verzögerung bei der 
Tarifanpassung zumindest einen temporären 
Lohnverzicht als Beitrag zur gesamtwirt-
schaftlichen Stabilität mit sich bringen. Eine 
bereits beschlossene unterstützende Maß-
nahme ist die Abschaffung der kalten Pro-
gression. Jede Maßnahme, die auf budget-
neutrale Weise die Inflation dämpft, erleich-
tert die Aufgaben der Tarifpartner. Eine ähn-
liche Streckung der Preisanpassung, wie sie 
in diesem Beitrag für die Löhne vorgeschla-
gen wurde, wäre auch bei den Mieten sinn-
voll. Zudem wäre auch für hohe Pensionen 
eine Anpassung unter der rollierenden Infla-
tion und mit späteren Ausgleichszahlungen 
aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive ver-
nünftig. 
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